
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 20. Oktober 2008 

 

 Nr. 2008/1788   

Abwasserverband Region Kölliken: Teilrevision der Satzungen / Genehmigung 

  

1. Erwägungen 

1.1 Das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau überweist dem Regie-

rungsrat die Teilrevision der Satzungen des Abwasserverbands Region Kölliken zur Geneh-

migung. 

1.2 Der Abwasserverband Region Kölliken, mit Sitz in Kölliken/AG, bestand bisher aus den 

aargauischen Gemeinden Kölliken, Safenwil und Holziken sowie der solothurnischen Ge-

meinde Walterswil. Mit den drei aargauischen Gemeinden Bottenwil, Uerkheim und Wiliberg 

sind kürzlich drei weitere Gemeinden in den Verband aufgenommen worden. Aus diesem 

Anlass sind die Satzungen einer Teilrevision unterzogen worden. 

1.3 Die Teilrevision der Satzungen ist im Laufe des Januars 2008 von allen Verbandsgemein-

den und am 18. Februar 2008 vom dafür zuständigen aargauischen Departement Volks-

wirtschaft und Inneres genehmigt worden. 

1.4 In § 20 Absatz 2 der Satzungen ist festgelegt, dass vom Vorstand (des Verbandes) 

auferlegte Bedingungen und Auflagen von den Gemeinderäten in die Baubewilligung oder in 

die Kanalisationsanschlussbewilligung aufzunehmen sind. In Walterswil, als solothurnische 

Gemeinde, ist aber gemäss dem kantonalen Planungs- und Baugesetz (BGS 711.1) die 

Baukommission und nicht der Gemeinderat für diese Bewilligungen zuständig. Diese Ein-

schränkung rechtfertigt jedoch eine Nichtgenehmigung der Satzungen nicht. 

1.5 Die Teilrevision der Satzung ist nicht zu beanstanden, sie ist zu genehmigen. 

2. Beschluss 

2.1 Die revidierten Satzungen des Abwasserverbandes Region Kölliken werden mit dem in Ab-

schnitt 1.4 der Erwägungen angebrachten Hinweis genehmigt. 

2.2 Der Abwasserverband Region Kölliken hat eine Genehmigungsgebühr von Fr. 500.00 zu 

bezahlen. 
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Staatsschreiber 
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Kostenrechnung Abwasserverband Region Kölliken, c/o Gemeindeverwaltung, Hauptstrasse 38, 

5742 Kölliken  

Genehmigungsgebühr: Fr. 500.00  (KA 431001/A 80436) 

Zahlungsart: Mit Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen 

 Rechnungstellung durch Amt für Umwelt 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Umwelt, Fachstelle SE, mit 2 Exemplaren genehmigte Satzungen 

Amt für Umwelt, Rechnungsführung 

Amt für Gemeinden 

Kantonale Finanzkontrolle 

Abwasserverband Region Kölliken, c/o Gemeindeverwaltung, Hauptstrasse 38, 5742 Kölliken, mit 1 

Exemplar genehmigte Satzungen und mit Rechnung (Einschreiben) (Versand durch Amt für 

Umwelt) 

Gemeindeverwaltung Bottenwil, Hauptstrasse 64, 4814 Bottenwil, mit 1 Exemplar genehmigte Satzun-

gen 

Gemeindeverwaltung Holziken, 5043 Holziken, mit 1 Exemplar genehmigte Satzungen 

Gemeindeverwaltung Kölliken, Hauptstrasse 38, 5742 Kölliken, mit 1 Exemplar genehmigte Satzungen 

Gemeindeverwaltung Safenwil, Bahnhofstrasse 11, 5745 Safenwil, mit 1 Exemplar genehmigte Sat-

zungen 

Gemeindeverwaltung Uerkheim, 4813 Uerkheim, mit 1 Exemplar genehmigte Satzungen 

Gemeindeverwaltung Walterswil, Rothackerstrasse 27, 5746 Walterswil, mit 1 Exemplar genehmigte 

Satzungen 

Gemeindeverwaltung Wiliberg, c/o Gemeindeverwaltung Bottenwil, Hauptstrasse 64, 4814 Bottenwil, 

mit 1 Exemplar genehmigte Satzungen 

Kanton Aargau, Departement Volkswirtschaft und Inneres, Frey-Herosé-Strasse 12, 5001 Aarau, mit 

3 Exemplaren genehmigte Satzungen 
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